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XII. Gesctzgebungsperiode 

REPUBLIK OSTERREICH 
BU N DESKANZLERAMT 

... , :' 

GZ 45.870 - 2a/70 
zu 11-625 der Beilagen zu den ste­
nographischen l)rotokollen des Na­
tionalrates, XII.GP, Nr.324/J 

"An den 

Präsidenten des Nationalrates 

Die Abgeordneten zum Nationalrat" MACHUNZE, ,SANDMEIF..R, 

Dr. GRUBER und Gen. haben unter dem 26. November 1970, 
Nr.324/J, eine Anfrage an mich betreffend Schiedsgericht zmn 

österreichisch-deutschen Finanz- und .Ausgleichsvertl.'ag ge-
. . - .. 

richtet. 

.":1,~" ten: 

'. -,- ",.; . ~ . . 

11. 

I~h beehre mich, diese AnIrage wie folgt zu beantwor-

Frage 1: 

Antwort: 

Sind Sie der lvIeinung , daß Verhandlungen zwi­
schen der Republik Österreich und der Bundes­
republik Deutschland über eine Erweiterung 
des Vertrages von Bad F~euznach nur desh~ kei­
ne Aussicht auf Erfolg haben, weil das Verfah­
ren vor dem Schiedsgericht noch nicht abge­
schlossen ist? 

Ein rechtlicher Zusammenhang zwischen der auf Grund des 
'Art.5 des Finanz- und Ausgleichsvertrages möglichen Erwei­
terung der in diesem Verti'ag enthaltenen Regelung und dem Ver­
fahren vor dem Schiedsgericht besteht nicht. Es ist jedoch 
verschiedentlich die Auffassung zu hören, daß zwischen ge­
wünschten Verhandlungen über die Erweiterung der Leistungexl 
aus dem Finanz- und Ausgleichsvertrag einerseits und dem Ver­
fahren vor dem Schiedsgericht ,andererseits ein Zusammenhang 
bestehe. Es war mir bisher nicht möglich zu erkennen, ob 
dies etwa auch der offizielle Standpunkt der Bundesregierung 
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derBRD ist. Ich bin damit beschäftigt, Erkundigungen in 

dieser Richtung anzustellen, die aber noch nicht abgeschlos~ 
sen sindo 

., ,-

Frage 2: Wenn Sie dieser Meinung sind,· werden Sie die 
Zurücknahme der Klage durch die Republik Öster­
reich veranlassen? 

Antwort: 
Soweit ich es übersehen kann, ist das Verfahren vor 

dem Schiedsgericht mit Kenntnis und Ein::v.erständnis zumin­
dest eines beträchtlichen Teiles der Vertreter der Betrof­
fenen eingeleitet und die Klageschrift in den grundlegenden 
Fragen auch mit den Vertretern der betroffenen Gruppen be­
sprochen worden. ·Es wird daher auch eineZurückziehung oder 
Klage nicht ohne eine ~ieinungsäußerung der Betroffenen mög-

e lieh sein. 

Frage 2:: 

Antwort: 

Wie beurteilen Sie die Aussichten bezüglich 
eines deutschen Beitrages zur Erweiterung des 
Umsiedler- und Vertriebenenentschädigungsge­
setzes (UVEG)? 

Es ist den anfragenden Abgeordneten sicher wohlbekannt, 
daß die zuletzt im Amt gewesene Bundesregierung durch das 
Bundesministerium für Auswärtige Angelegenhe"iten gemeinsam 
mit dem Bundesministerium für Finanzen auf Beamtenebene ge­
wisse Sondierungsgespräche mit den zuständigen Stellen in 

der BRD über die Möglichkeit der Erlangung einer deutschen 
Leistung zur Erweiterung des Umsiedler- und Vertriebenenent­
schädigungsgesetzes eingeleitet hat, ohne daß jedoch hier 
irgendwelche konkreten Erklärungen deutscher kompetenter 
Stellen gegeben worden sind. 

Im Augenblick ist es mir nicht möglich, eine konkrete 
Aussage hierüber zu macheno Ich werde mich aber bemühen, mir 
jene Unterlagen zu verschaffen, um den anfragenden Abgeord­
neten eine substantielle Antwort geben zu können. 

70 Jänner 1971 
Der Bund~zler. 

'.1 
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